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Sie erhalten Informationen zu folgenden 
Themen: 

• Entlassung aus der medizinischen Rehabilitation 

• Wirtschaftliche Sicherung 

• Zuzahlung zur Rehabilitation 

• Gesundheitskosten 

• Schwerwiegend chronisch Krank  

• Schwerbehindertenrecht 



Entlassung aus der Rehabilitation  

Am Tag nach der Entlassung müssen Sie … 
 
→ bei Arbeitsfähigkeit  
    die Arbeit aufnehmen bzw. sich bei der Agentur für   
                Arbeit/ dem Jobcenter melden 
 
→ bei Arbeitsunfähigkeit  
    sich erneut bei Ihrem behandelnden Arzt vorstellen 
 
Achtung eine vorzeitige Entlassung bedeutet nicht 

Urlaub!!! 
 



Bundesurlaubsgesetz 

§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs: 
 
1)... Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im 
Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation verlangt. 
 
!Bitte rechtzeitig mit dem Betrieb abklären und Urlaub einreichen! 



Wirtschaftliche Sicherung bei 
Arbeitsunfähigkeit 

Entgeltfortzahlung 
Krankengeld/ 

Übergangsgeld 
Arbeitslosengeld I Arbeitslosengeld II 



Entgeltfortzahlung 

Bei Krankheit zahlt Ihr Arbeitgeber 6 
Wochen lang Ihr Gehalt weiter 

 aber nur wenn Sie mindestens 4 Wochen 
dort beschäftigt waren 

 
Keine Entgeltfortzahlung wegen derselben 
Erkrankung, wenn in den letzten 6 
Monaten bereits eine AU bestanden hat 
oder seit Beginn der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit noch keine 12 Monate 
vergangen sind 
 



Krankengeld 

Voraussetzungen: 
 
• Zum Zeitpunkt der Arbeitsunfähigkeit waren Sie krankenversichert  
(bei privaten Versicherungen muss Krankengeldanspruch mit versichert sein) 
 
• AU aufgrund einer Krankheit oder stationäre Behandlung im Krankenhaus,   
  in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung 
 
Dauer der Leistung: 

• 78 Wochen wegen derselben Krankheit in einem Zeitraum von 3 Jahren  

  danach erfolgt die Aussteuerung  

  Antrag beim Arbeitsamt stellen (Krankenkasse fordert Sie schriftlich auf) 

  Nahtlosigkeitsregelung §145 SGB III Minderung der Leistungsfähigkeit 
   



Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

• bundeseinheitliches Formular 
 
• Ausfertigungen für: 
   - Krankenkasse 
   - Arzt 
   - Arbeitgeber 
   - Versicherter 
 



Arbeitslosengeld I (seit 2008) 

 
 

* während der vergangenen 5 Jahre 
 

unter 50 
Jahre 

•12 Monate ALG I                                  
(Voraussetzung 24 Monate Versicherungszeit)* 

50 – 54 
Jahre 

•  15 Monate ALG I                                
(Voraussetzung 30 Monate Versicherungszeit)* 

ab 55 Jahre      

•18 Monate ALG I                                 
(Voraussetzung 36 Monate Versicherungszeit)* 

ab 58 Jahre 

•24 Monate  ALG I                                
(Voraussetzung 48 Monate Versicherungszeit)* 



Übergangsgeld über die Deutsche 
Rentenversicherung 

 

erhalten.. 
 

• Versicherte, die Beiträge vor der Rehabilitationsmaßnahme 
   entrichtet haben oder ALG I beziehen 
 
(ALG II wird weiter gezahlt kein Antrag notwendig) 

 
• Die Höhe richtet sich nach dem persönlichen Einkommen  
- Grundlage der DRV: 80% des erzielten regelmäßigen Engelts/   
  Arbeitseinkommen = Regelentgelt 
 davon: 
- 75%  mit Kind (unter 18 Jahren) oder Schwerbehinderten Kind 
oder pflegebedürftigen Lebenspartnern im Haushalt  
- 68%  ohne Kind 
 



Zuzahlung zur medizinischen Rehabilitation 

Versicherte ab 18 Jahren müssen zu folgenden Leistungen 
Zuzahlungen leisten: 

bei Anschlussrehabilitation (AHB)  

• über die Rentenversicherung max.14 Tage  10€ pro Tag 

bei medizinischen Heilverfahren 

• über die Rentenversicherung: 42 Tage  10€ pro Tag 
 

• über die Berufsgenossenschaft grundsätzlich keine Zuzahlung 
erforderlich 



Zuzahlungsbefreiung über die DRV 

 

• Personen die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
 
• bei teilstationärer/ ambulanter Rehabilitation 
 
• Bei Bezug von: 

  Übergangsgeld 

  ALG II 

  Hilfe zum Lebensunterhalt/ Sozialhilfe 

  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
 
• Wenn das eigene Netto-Einkommen im Kalendermonat vor 
   Beantragung der Reha unter 1.191,00 € (2017) bzw. unter 
   1.219 € (2018) liegt. 
 



Gesundheitskosten bei der Krankenkasse 

Zuzahlungen sind auf maximal 2% der jährlichen Bruttoeinnahmen 
zum Lebensunterhalt begrenzt 
 
das heißt: alle Einnahmen, die zur Bestreitung des 
Lebensunterhaltes bestimmt sind und gegenwärtig zur Verfügung 
stehen: z.B.: Arbeitseinkommen, Mieteinnahmen, Abfindungen, 
Betriebsrenten… 
     
Familien können pro Kind 7.356 € von ihren anzurechnenden 
jährlichen Bruttoeinnahmen abziehen.  
Für den Ehepartner können 5.355 € in Abzug gebracht werden.  
(Stand 2017) 
 



Gesundheitskosten  
 
• medizinischer Rehabilitation        10€ pro Tag 
bei AHB maximal 28 Tage, der Krankenhausaufenthalt wird angerechnet 
 
• Im Krankenhaus bis zu 28 Tagen      10€ pro Tag 
 
• Rezeptpflichtige Medikamente             10% des Preises mind.       
   und Hilfsmittel             5€/ höchstens 10€ je  
                 Verordnung    
 
• Heilmittel und häusliche Krankenpflege   10€ je Verordnung und 
                 10% der Kosten     
 
Ausnahmen bilden Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind (z.B. 
Inkontinenzhilfen): Zuzahlung von 10% je Verbrauchseinheit, aber 
maximal 10€ pro Monat. 



Schwerwiegend chronisch Krank- Voraussetzungen  

  

mindestens 1 
Arztbesuch pro 
Quartal wegen 

derselben 
Krankheit 

mindestens eines  dieser Kriterien : 
 
-Pflegegrad 3 
 

ODER 
 
- Grad der Behinderung von 60 bzw. 
MdE 60%  
 
ODER 
 
- kontinuierlich medizinisch  
  Versorgung  
- Lebenserwartung vermindert  oder 
  die Lebensqualität dauerhaft   
  beeinträchtigt wird 

Wenn Sie an einer 
chronischen 
Erkrankung im  
genannten Sinne 
leiden, lassen Sie 
sich das bitte 
durch Ihren Arzt 
bescheinigen.  



Schwerwiegend chronisch Krank 

•bundeseinheitliches Formular 
 
• liegt den Vertragsärzten vor   
  und kann dort elektronisch  
  ausgefüllt werden 
 
• chronisch kranke Menschen  
müssen maximal 1% der       
jährlichen Bruttoeinnahmen an 
Zuzahlungen leisten 
 



Behinderung 

Eine Behinderung (§2 SGB IX) liegt vor, wenn die: 
 
• körperliche Funktion 
• geistige Fähigkeit oder 
• seelische Gesundheit  
 
eines Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate 
von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher 
seine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.  
 



Schwerbehindertenrecht 

• der Grad der Behinderung wird in 10er Schritten von 20  

  bis 100 festgelegt 

 

• liegen mehrere Funktionsstörungen vor, werden diese  

  zunächst einzeln bewertet und anschließend die  

  Gesamtauswertung errechnet 

 

 Achtung: keine pure Addition!!! 

 

• bis zum GdB von 40 wird ein Feststellungsbescheid erteilt 

  erst mit einem GdB von 50 wird ein  

Schwerbehindertenausweis  erstellt 
 



 
  
 ► zuständiges Amt 
 
 
 
 
►persönliche Angaben 
 
 
 
 



► Gesundheitsstörungen 

 

 

 

 

 

► Merkzeichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
►Angaben zu den behandelnden 

Ärzten, Kliniken und 
Rehabilitationseinrichtungen 



► Hinweise und 
Mitwirkungspflichten 
 
 
 
►Entbindung der 
ärztlichen 
Schweigepflicht 
 
 
►Unterschrift 
Antragsteller/in 



Gleichstellung 

Es gelten die gleichen gesetzlichen Regelungen wie für schwerbehinderte 
Menschen, wenn sie infolge ihrer Behinderung keinen geeigneten 
Arbeitsplatz erlangen oder behalten können (§§ 2 Abs. 3, 151 Abs. 3 SGB 
IX) 
 
Gleichgestellte genießen wie schwerbehinderte Menschen einen 
besonderen Kündigungsschutz 
 
Antrag erfolgt bei der zuständigen Agentur für Arbeit unter Vorlage des 
Feststellungsbescheids 
 
Wichtig: Der Arbeitgeber wird zum Arbeitsplatz befragt 



Die wichtigsten Nachteilsausgleiche 

GdB 30 /40 GdB 50 und mehr 

- Feststellung der Behinderung - Feststellung der Schwerbehinderung 

- besonderer Kündigungsschutz und 
Begleitende Hilfen im Arbeitsleben 
           nur bei  Gleichstellung 

- Besonderer Kündigungsschutz 

- Steuerfreibeträge - Steuerfreibeträge 

- Begleitende Hilfen im Arbeitsleben 

- Eine Woche Zusatzurlaub 

- vorzeitige Altersrente kann in 
Anspruch genommen werden 

  



Schwerbehindertenausweis 



Hinweise und Tipps zum Antrag 

•Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht nur durch Antragsteller/in möglich 
 
•Nicht die Krankheit allein, sondern vor allem die Funktionsbeeinträchtigung ist 
relevant bei der Bildung des GdB 
 
•Nach einer OP z.B. Knie-TEP, Antragstellung erst nach 6 Monaten sinnvoll 
 
•Bearbeitungszeit etwa 3 Monate  Verfahren kann beschleunigt werden, 
wenn alle Befundberichte der letzten 2-5 Jahre beigefügt werden 
 
•Hilfe bei Anträgen oder Widerspruchsverfahren können durch Sozialverbände 
und Gewerkschaften in Anspruch genommen werden (Mitgliedschaft 
erforderlich!) 
 
•Hier finden Sie Anträge und die zuständigen Ämter: 
www.soziales.niedersachsen.de 



Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit! 

Sozialdienst 
sozialdienst@fk-bentheim.de 


